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heute: Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
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aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
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population et des sports (DDPS)
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

In einem Bericht über die amtliche Informationstätigkeit in Krisenlagen kam die
Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK) zum Schluss, dass Bundesrat und
Bundesverwaltung die Information in Krisensituationen nicht oder nur mit Mühe
beherrschten. Vor allem bei departementsübergreifenden Problemen seien Personen
und Organisationsstruktur überfordert, und die Früherkennung von Themen mit
informationspolitischer Brisanz funktioniere schlecht. Die GPK hatte die behördliche
Information in drei konkreten Fällen untersuchen lassen: die Reaktion auf ein vom US-
Senator D'Amato veranstaltetes Hearing zu einem Abkommen der Schweiz mit Polen aus
dem Jahre 1949 bezüglich nachrichtenloser jüdischer Guthaben, den Fall des der
Korruption verdächtigten Generalstabsobersten Nyffenegger und die Mutmassungen
über die Übertragbarkeit des sogenannten Rinderwahnsinns auf den Menschen.

Um die Informationstätigkeit zu verbessern, reichte die GPK eine parlamentarische
Initiative für ein Bundesratssprecheramt ein, das gegenüber den
Informationsbeauftragten der Departemente weisungsberechtigt wäre (97.429). Da es
namentlich auch die Aufgabe dieser Stelle wäre, Informationsflüsse innerhalb der
Bundesverwaltung zu öffnen, könnte sie zudem als informationspolitisches
Frühwarnsystem für den Bundesrat wirken. Eine weitere Aufgabe würde darin bestehen,
den Bundesrat informationspolitisch zu beraten und in der Öffentlichkeit zu vertreten.
Die GPK anerkennt in ihrem Bericht, dass diese letzte Aufgabe heute in Ansätzen
bereits von Vizebundeskanzler Casanova wahrgenommen wird; sie müsste ihrer
Meinung nach aber klarer umrissen und der Posten mit mehr Kompetenzen ausgestattet
werden. Mit einer Motion (97.3384) verlangte die GPK ausserdem bis Ende 1998 die
gesetzlichen Grundlagen für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in der
Bundesverwaltung. 1

BERICHT
DATUM: 29.05.1997
HANS HIRTER

Mit der Schaffung einer parlamentarischen Delegation wollte Leo Müller (cvp, LU) der
aus seiner Sicht zunehmenden Regulierung Herr werden. Ein Dorn im Auge sind dem
CVP-Politiker die Verordnungen und Weisungen, die aufgrund von Gesetzen erlassen
werden und den Spielraum unnötig einengen. Das Ziel von Regulierungsbremse und
Bürokratieabbau könnte erreicht werden, wenn das analog zur Finanzdelegation zu
schaffende neue Gremium Beschwerden entgegennehmen und nachprüfen könnte, ob
die Verordnungen der ursprünglichen Idee des Gesetzgebers widersprechen, oder ob
„überdimensionierte Administrativlasten“ geschaffen worden seien. Das ständige
Monitoring könne zu einer Verbesserung oder gar zu einer Beseitigung unnützer
Gesetze führen – so die Idee der parlamentarischen Initiative. 
Weder die SPK-NR noch der Rat selber wollten dieser Idee allerdings zum Durchbruch
verhelfen. Statt eines Abbaus von Bürokratie würde die Schaffung einer neuen
Delegation im Gegenteil noch mehr administrativen Aufwand bescheren – so das
Hauptargument der Kommission, die den Vorstoss mit 19 zu 4 Stimmen zur Ablehnung
empfahl. Die grosse Kammer kam dieser Empfehlung diskussionslos mit 158 zu 28
Stimmen bei 6 Enthaltungen nach. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
MARC BÜHLMANN

Ende Oktober 2016 legte die EFK eine Evaluation der prospektiven Folgeabschätzungen
von Gesetzesentwürfen vor. Anlass für die Analyse war die krasse Fehleinschätzung des
Bundesrates bei der Unternehmenssteuerreform II hinsichtlich der Steuerausfälle. Die
Regierung war in ihrer Botschaft und in den Abstimmungsunterlagen – gegen die
Vorlage wurde letztlich erfolglos das fakultative Referendum ergriffen – von
kurzfristigen Steuerausfällen, aber längerfristigen Einnahmen ausgegangen. Seit 2011
war jedoch klar, dass die Steuerausfälle wesentlich grösser sind als ursprünglich
geschätzt. Zudem hatte das Bundesgericht eine Abstimmungsbeschwerde wegen
Verletzung der Abstimmungsfreiheit aufgrund lückenhafter Informationen zwar
abgelehnt, war aber zum Schluss gelangt, dass in der Tat die vorgängige Information
keine zuverlässige Meinungsbildung erlaubt habe und rügte entsprechend die
Exekutive.
Die EFK wollte aufgrund dieses Falles die Genauigkeit der Abschätzungen der Folgen

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 24.10.2016
MARC BÜHLMANN
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von Gesetzesvorlagen in den Botschaften des Bundesrates einer Prüfung unterziehen
und analysierte deshalb rund 50 Botschaften. Die Schlussfolgerung der Evaluation barg
einigen Sprengstoff. Rund ein Drittel der Botschaften erfüllten die Standards der EFK
nicht, ein Fünftel genügte nicht einmal den Mindestanforderungen, beschrieben also
etwa die Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft oder Kantone nur ungenügend oder
schätzten sie zu wenig gründlich. In mehr als der Hälfte der Botschaften fehle eine
notwendige Folgenabschätzung sogar ganz. 
Bei drei Botschaften wollte es die EFK noch genauer wissen: Bei der Revision des
Bundesgesetzes über die technischen Handelshemmnisse, bei der steuerlichen
Entlastung von Familien mit Kindern und bei der Reform der Luftfahrt seien die
Prognosen nicht zuverlässig und die Überlegungen dazu alles andere als gründlich
durchdacht gewesen. Die EFK forderte entsprechend wirksame Qualitätskontrollen bei
Folgenabschätzungen. Vor allem müsse methodisch kohärenter vorgegangen,
transparenter informiert und die für Gesetzesentwürfe zuständigen Personen in
prospektiver Evaluation geschult werden. 
Der Bundesrat begrüsste den Bericht, der dazu beitrage, die Qualität seiner
Botschaften zu verbessern. Im Rahmen der Motion Vogler (csp, OW) und der Motion der
FDP-Fraktion erarbeite das WBF zudem mögliche Vorschläge für eine verbesserte
Regulierungsfolgenabschätzung (RFA). 3

Im Geschäftsbericht des Bundesrates gibt die Regierung seit 1996 jährlich Auskunft
über ihre Geschäftsführung, die zudem mit den Jahres- und Legislaturzielen
abgeglichen wird, um einen Soll-Ist-Vergleich und ein Controlling der Exekutive und der
Verwaltung zu ermöglichen. Der Bericht 2016 beschrieb das erste Jahr der 50.
Legislatur (2015-2019), die entlang von drei Leitlinien geplant worden war: Die
nachhaltige Sicherung des Wohlstandes in der Schweiz, die Förderung des nationalen
Zusammenhaltes und die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit sowie die Sorge
um Sicherheit und das Handeln als verlässliche Partnerin in der Welt. Diese Leitlinien
sollen mit unterschiedlichen Jahreszielen erreicht werden. Von den 16 für das Jahr
2016 geplanten Zielen waren lauf Bericht drei vollständig, vier überwiegend und neun
teilweise erreicht worden. Zu den lediglich teilweise realisierten Zielen gehörten etwa
die Erneuerung und Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur
EU, die nachhaltige Energieversorgung oder die Reformen und nachhaltige Finanzierung
der Sozialwerke. 
In den Räten berichteten die verschiedenen Sprecher der Aufsichtskommissionen über
ihre Eindrücke, die mehrheitlich positiv waren. Im Ständerat gab allerdings das
Verhältnis zwischen der Verwaltung und der Finanzkommission zu reden. Ein Anlass für
das laut Joachim Eder (fdp, ZG) „etwas gereizte" Verhältnis war wohl der Bericht der
EFK kurz vor der Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III, der gerügt hatte, dass
die Folgen von Finanzerlassen nicht immer genügend abgeschätzt würden. Eder zitierte
auch aus einer Rede von Bundeskanzler Thurnherr, die dieser unter dem Titel „Die
Aufsicht aus der Sicht eines Beaufsichtigten, am Beispiel der Bundesverwaltung" vor
der Schweizerischen Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften gehalten und darin
vor zu viel Aufsicht gewarnte hatte. Eder wies darauf hin, dass nach Nachfrage beim
Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle, Michel Huissoud, die Kommunikation gut
sei und man eine Empfehlung der EFK nicht als Befehl auffassen solle. Auch
Bundesrätin Doris Leuthard kritisierte die „intensive Kommunikationstätigkeit, welche
die Eidgenössische Finanzkontrolle ab und zu entfaltet, [als] nicht hilfreich", hob aber
auch die gute Zusammenarbeit zwischen allen Amtsstellen hervor. Sie dankte für die
positiven Berichte und zeigte sich insbesondere auch mit Blick auf andere Länder
erfreut darüber, dass die Schweiz auf einem soliden, stabilen und sicheren Niveau
funktioniere und sich stetig optimiere. Im Nationalrat lobte Leuthard die Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative als gangbaren Weg, der die Beziehungen zur EU
wieder etwas einfacher machen werde. Zudem wünscht sie sich, dass grundlegende
Reformen im Gesundheitswesen angegangen werden. Die grosse Kammer nahm den
Bericht stillschweigend zur Kenntnis und beide Räte gaben in der Sommersession
Zustimmung zum Bundesbeschluss über die Geschäftsführung. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2017
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung - Organisation

Für eine offenere Informationspolitik der Bundesverwaltung setzte sich Nationalrat
Hess (cvp, ZG) ein. Mit einer Motion verlangte er die Ersetzung des heute geltenden
Vertraulichkeitsprinzips durch den Grundsatz Öffentlichkeit mit Geheimnisvorbehalt,
wie ihn Schweden, Frankreich, die Niederlande, die USA, Kanada, Australien und — mit
der neuen Verfassung — auch der Kanton Bern kennen. Nachdem Arnold Koller
angekündigt hatte, dass der Bundesrat noch in dieser Legislatur über ein Modell für
eine verbesserte Transparenz über Verwaltungsvorgänge entscheiden werde, wandelte
der Rat den Vorstoss in eine Postulat um. 5

MOTION
DATUM: 03.06.1993
HANS HIRTER

Die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips mit Geheimnisvorbehalt in der
Bundesverwaltung scheint auf guten Wegen zu sein. Der Nationalrat überwies drei
entsprechende Motionen (GPK (97.3384), Hess (cvp, ZG) und Vollmer (sp, BE) (97.3110)).
Der Bundesrat erklärte sich damit einverstanden, lehnte allerdings die terminliche
Auflage der GPK-Motion ab, welche die Vorlage der Botschaft bis Ende 1998 verlangte.
Der Ständerat überwies die beiden letztgenannten Motionen ebenfalls, diejenige der
GPK wandelte er in ein Postulat um, da die gesetzte Frist ohnehin nicht eingehalten
werden könnte. Er nahm dabei Kenntnis von der Absicht des Bundesrates, bis Ende
1999 einen Vernehmlassungsentwurf auszuarbeiten. 6

MOTION
DATUM: 01.10.1998
HANS HIRTER

Im Frühjahr gab der Bundesrat seine Vorschläge für eine neue Informationspolitik der
Verwaltung in die Vernehmlassung. Unter dem Titel Öffentlichkeitsprinzip sollen die
Bürger grundsätzlich ein Recht auf den Zugang zu amtlichen Dokumenten erhalten und
Informationen dazu verlangen dürfen. Allerdings soll dieses Recht nicht
uneingeschränkt gelten. So kann es eingeschränkt werden, wenn durch die Transparenz
die freie Willensbildung einer Behörde, die innere oder äussere Sicherheit des Landes
oder weitere Interessen auf dem Spiel stehen. So würden etwa Stellungnahmen von
Bundesämtern vor Bundesratsentscheiden erst nach dem Entscheid zugänglich, und die
Stellungnahmen der Bundesräte zu diesen Geschäften weiterhin geheim bleiben. (Zu
den Motionen aus den Vorjahren siehe hier.) 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.04.2000
HANS HIRTER

Der Bundesrat nahm im Frühjahr von den Vernehmlassungsantworten auf sein Projekt
für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in der Verwaltung Kenntnis und
beauftragte das EJPD mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Vorlage. Kritik hatten
insbesondere die kommerziell tätigen Bundesbetriebe (Post, SBB etc.) angemeldet, die
davon wirtschaftliche Nachteile gegenüber ihren privaten Konkurrenten befürchten. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2001
HANS HIRTER

Seit 1996 arbeiten einige Ämter der Bundesverwaltung gemäss dem Konzept „Führen
mit Leistungsauftrag und Globalbudget (FLAG)“. Im Berichtsjahr legte der Bundesrat
dem Parlament einen Evaluationsbericht dazu zur Kenntnisnahme vor. Er stellte darin
fest, dass sich dieses Prinzip bewährt habe und schrittweise auf weitere Bundesstellen
ausgedehnt werden soll. 9

BERICHT
DATUM: 19.12.2001
HANS HIRTER

Auf Antrag ihrer GPK nahmen beide Parlamentskammern den im Vorjahr
veröffentlichten Evaluationsbericht des Bundesrates über das Konzept „Führen mit
Leistungsauftrag und Globalbudget (FLAG)“ zur Kenntnis. Zudem überwiesen sie eine
Motion der beiden GPK, welche den Bundesrat auffordert, Gesetzesänderungen
vorzuschlagen (namentlich beim Finanzhaushaltgesetz und beim Regierungs- und
Organisationsgesetz), welche dem Parlament erlauben, auch bei diesem
Führungskonzept seine Steuerungs- und Kontrollfunktion wahrzunehmen (02.3381). 10

BERICHT
DATUM: 24.09.2002
HANS HIRTER

Der Bundesrat legte seine Botschaft für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in
der Bundesverwaltung vor. Dieses Prinzip wurde in der Schweiz zuerst vom Kanton
Bern (1993) und später auch von Genf, Jura und Solothurn eingeführt, international ist
es weit verbreitet (u.a. in Schweden, Frankreich, Grossbritannien, USA). Damit soll der
bisher geltende Grundsatz aufgehoben werden, dass amtliche Dokumente geheim sind,
und nur unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. Akteneinsichtsrecht im
Verwaltungsverfahren) oder nach dem freien Ermessen der Behörden für Dritte

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.02.2003
HANS HIRTER
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zugänglich sind. Neu wird ein durchsetzbares Recht auf den Zugang zu amtlichen Akten
postuliert. Dieses kann allerdings zum Schutz von überwiegenden öffentlichen oder
privaten Interessen eingeschränkt werden, wobei diese Ausnahmen im Gesetz
abschliessend aufgezählt werden. Dazu gehört etwa der Fall, dass durch eine
Veröffentlichung die freie Meinungs- und Willensbildung einer Behörde beeinträchtigt
würde, oder dadurch die innere oder äussere Sicherheit des Schweiz gefährdet wäre.
Überwiegende private Interessen, welche einen Zugang zu Akten verhindern, liegen vor,
wenn die Privatsphäre erheblich beeinträchtigt oder ein Berufs-, Geschäfts- oder
Fabrikationsgeheimnis verraten würde. Der Geltungsbereich wurde im Vergleich zur
Vernehmlassungsversion eingeschränkt. Nicht zur zentralen Bundesverwaltung
gehörende Organisationen, welche öffentliche Funktionen erfüllen, sind nur dann
betroffen, wenn sie die Kompetenz haben, Verfügungen zu erlassen (z.B. Nationalfonds,
Pro Helvetia, SBB, Post), wobei sich das Öffentlichkeitsprinzip auf Akten im
Zusammenhang mit dieser speziellen Kompetenz beschränkt. Der Gesetzesentwurf
sieht für den Zugang zu amtlichen Dokumenten ein einfaches und rasches Verfahren
vor. In Streitfällen soll zuerst eine Schlichtungsstelle angerufen werden können und,
beim Scheitern dieser Schlichtung, ein ordentliches Verfahren mit einem gerichtlich
anfechtbaren Beschluss der Amtsstelle zur Verfügung stehen. 11

Der Ständerat befasste sich in der Wintersession mit dem Vorschlag zum
Öffentlichkeitsprinzip. Nachdem Eintreten unbestritten war, wobei es in der Diskussion
auch Kritik am grossen Umfang der Ausnahmen vom Öffentlichkeitsprinzip gab, nahm
der Rat einige Detailänderungen vor. Mit relativ knapper Mehrheit (23:13) lehnte er
einen Antrag der Kommissionsminderheit ab, dass die Bestimmungen nicht nur für
Dokumente gelten sollen, welche nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes von den
Behörden verfasst oder empfangen worden sind, sondern auch für früher erstellte,
soweit sie nicht bereits archiviert worden sind. Da der Rat vermutete, dass nach der
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips das Interesse an den geheim bleibenden
Dokumenten anwachsen würde, stimmte er einem Postulat seiner SPK zu (03.3580),
welches den Bundesrat auffordert, die Verschärfung der Strafbestimmungen wegen
Verletzung des Amtsgeheimnisses zu überprüfen. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2003
HANS HIRTER

Eine Motion der SVP-Fraktion im Nationalrat für die Veröffentlichung aller sowohl von
der Bundesverwaltung als auch von Unternehmungen des Bundes in Auftrag gegebenen
externen Studien wurde vom Parlament teilweise überwiesen. Der Bundesrat war damit
einverstanden, da das neue Öffentlichkeitsgesetz dies für Berichte zuhanden des
Bundes ohnehin vorschreibe. Für die Bundesbetriebe (z.B. SBB), für welche dieses
Gesetz nicht gilt, empfahl er hingegen die Ablehnung der Motionsforderung. Der
Nationalrat und nach ihm auch der Ständerat folgten der Empfehlung der Regierung. 13

MOTION
DATUM: 29.09.2005
HANS HIRTER

Das Ende 2004 verabschiedete Gesetz über die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips
in der Bundesverwaltung wurde nach einigen Verzögerungen auf den 1. Juli in Kraft
gesetzt. Gemäss dem Bundesrat hatten namentlich Bedenken und Einwände von
Datenschutzfachleuten eine raschere Vorgehensweise verhindert. Die von den
Datenschützern, welche bei Streitfällen als Schlichtungsinstanz fungieren, erhobene
Forderung nach zusätzlichen Stellen lehnte die Regierung ab. (Siehe dazu auch die
Antwort auf die Interpellation Wicki (cvp, LU)). 14

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 23.03.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion im
Vorprüfungsverfahren ab. Sie verlangte eine Parlamentarische
Untersuchungskommission (PUK) zur Überprüfung der Organisation und Strukturen des
UVEK. Angepeilt waren insbesondere das BAZL, Bereiche der NEAT, die Regulierung des
Mobilfunks und der Schutz vor nichtionisierender Strahlung, weil mit dem BAKOM und
dem BAFU sowohl Bewilligungs- als auch Kontrollinstanz im UVEK angesiedelt sind. Die
Mehrheit des Rates vertrat die Ansicht, dass das Departement für die von der SVP
angeführten Probleme nur bedingt verantwortlich sei, da ein grosser Teil der
Kompetenzen bei Stellen ausserhalb der Verwaltung lägen, beispielsweise bei der NEAT
AG, den SBB oder der Skyguide. Zudem reichten zu allfälligen Abklärungen die
Informationsrechte der Geschäftsprüfungskommission aus, deren Kerngeschäft es sei,
Organisation und Struktur eines Departements zu überprüfen. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.05.2006
HANS HIRTER
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Die Räte nahmen vom Bericht zur Führung mit Leistungsauftrag und Globalbudget
(Flag) Kenntnis. In beiden Kammern wurde der Bericht sehr wohlwollend aufgenommen.
Im Nationalrat wurde allerdings auch angemahnt, bei der Weiterentwicklung darauf zu
achten, dass die Einflussmöglichkeiten des Parlaments bestehen bleiben. 16

BERICHT
DATUM: 16.09.2010
MARC BÜHLMANN

Seit Januar 2011 sind die Angestellten des Bundes verpflichtet, Missstände am
Arbeitsplatz anzuzeigen. Whistleblower, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
Informationen über solche Missstände weitergeben, sind verpflichtet, ihre
Beobachtungen entweder ihren Vorgesetzten oder aber der Eidgenössischen
Finanzkontrolle, die als Anlaufstelle fungiert, zu melden. Mit dem Hinweis, dass diese
Möglichkeit noch zu wenig niederschwellig sei, dass nun aber vorerst das Funktionieren
der EFD als Meldestelle abzuwarten sei, zog Moser (glp, ZH) ihre 2009 eingereichte
Motion zurück (09.3286). 17

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.03.2011
MARC BÜHLMANN

Das Informatikprojekt „Insieme“, das bereits 2012 für viel Wirbel gesorgt hatte, geriet
auch im Berichtjahr nicht aus den Schlagzeilen. Insieme sollte die veralteten
Informatiksysteme der Steuerverwaltung ersetzen, wurde aber mit einem Verlust von
über CHF 100 Mio. aufgrund verschiedener Verzögerungen, Kostenüberschreitungen
und Ungereimtheiten bei Projektvergabe und -planung ohne Umsetzung abgebrochen.
Die von der SP-Fraktion im Rahmen einer parlamentarischen Initiative (12.490)
verlangte parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) zum Insieme-Skandal
stiess im Nationalrat allerdings auf Widerstand. Ein Ordnungsantrag, über die PUK-
Forderung erst zu beschliessen, wenn die eingesetzte „Arbeitsgruppe Insieme“ ihren
Abschlussbericht vorgelegt haben würde, wurde abgelehnt und auch dem SP-Begehren
selber wurde keine Folge gegeben. Die mit 135 zu 38 Stimmen deutliche Mehrheit in der
grossen Kammer folgte dabei den Argumenten ihres Büros. Im Berichtjahr noch nicht
behandelt wurden eine Motion Noser (fdp, ZH) (12.4152), die den Bundesrat beauftragen
will, eine Beschaffungsstrategie für Informatik- und Telekommunikationsprojekte zu
entwickeln sowie ein Postulat Amherd (cvp, VS) (12.4240), das griffigere Massnahmen für
die Finanzkontrolle in der Bundesverwaltung fordert.
Um Informatikprobleme in Zukunft zu vermeiden, will der Bundesrat Grossvorhaben der
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) unter der Federführung der
Eidgenössischen Finanzkontrolle systematisch überprüfen lassen. Dies beschloss die
Regierung Ende März an einer Sitzung und legte Mitte April einen entsprechenden
Masterplan vor. Aufgrund des Scheiterns von Insieme warten die veralteten
Informatiksysteme in der Steuerverwaltung noch immer auf eine Erneuerung. Mitte April
ermächtigte der Bundesrat das EFD, für ein neues Programm mit dem Namen „Fiscal-
IT“ einen Verpflichtungskredit über CHF 85,2 Mio. zu beantragen. Eine Vereinfachung
des Projektmanagements, die Gliederung in Teilprojekte und die Schaffung einer EFD-
internen, zentralen Organisationseinheit Informatik sollen das Gelingen des Projektes
sicherstellen. Wie dringend Kontrollmassnahmen bei der IKT sind, zeigten Probleme mit
weiteren Informatikprojekten. Im Februar wurde bekannt, dass das Bundesamt für
Umwelt (BAFU) aufgrund eines Korruptionsfalls ein Grossprojekt abbrechen musste und
so rund CHF 6,1 Mio. verlustig gingen. Mitte Mai wurde in der Sonntagspresse ein
Scheitern des mit rund CHF 110 Mio. finanzierten Projektes „Gever“ vermutet, das Daten
und Dokumente der Bundesverwaltung erfassen und verbinden sollte. Der
Rahmenvertrag sei ausgeschöpft und die Vertragsdauer überschritten. Auch das neue
Abhörsystem des Bundes „Interception System Schweiz (ISS)“, das den
Strafverfolgungsbehörden ein technisch besseres Abhören von Kriminellen erlaubt
hätte, geriet in den Fokus der Medien: Das 2010 für CHF 18 Mio. eingekaufte System
konnte nicht umgesetzt werden und mit einem Zusatzkredit von CHF 13 Mio. musste im
September ein Alternativprojekt aufgegleist werden. Anfang Oktober kritisierte die
Finanzkontrolle die massiven Kostenüberschreitungen, die zeitlichen Verzögerungen
und die fehlende Beschaffungstransparenz beim CHF 100 Mio. teuren
Strassendatenbankenprojekt „Mistra“. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2013
MARC BÜHLMANN

In der Frühlingsession nahmen die beiden Kammern vom Jahresbericht der GPK und
der GPDel Kenntnis, mit dem die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) sowie die
Geschäftsprüfungsdelegationen (GPDel) des Nationalrats und des Ständerats
Rechenschaft über ihre Tätigkeiten im Jahr 2014 ablegen. Die GPK haben die Aufgabe,
die Oberaufsicht über Bundesrat, Bundesverwaltung, Bundeskanzlei, Gerichte und
Bundesanwaltschaft auszuüben. Überprüft werden soll dabei Rechtmässigkeit,
Zweckmässigkeit und Wirksamkeit von Verwaltungshandeln. Mit zahlreichen

BERICHT
DATUM: 11.03.2015
MARC BÜHLMANN
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Subkommissionen werden verschiedene Bereiche evaluiert, Empfehlungen abgegeben
und die Umsetzungen dieser Empfehlungen nachkontrolliert. Die wichtigste mit
Vorstössen verbundene Untersuchung der GPK im 2014 betraf das Beschaffungswesen
(inkl. der Untersuchung des Informatikprojektes Insieme), wobei in diesem
Zusammenhang auch die Protokollführung im Bundesrat gerügt wurde. In beiden
Kammern kurz diskutiert wurde zudem die Personalplanung, inklusive dem Beizug
externer Mitarbeiter. Ins Visier geriet dabei das Bundesamt für Energie, das zahlreiche
Aufträge unter der Hand vergeben haben soll. 19

Aufgrund des Berichtes der Arbeitsgruppe Insieme, in dem eine Reihe von Problemen
bei der Steuerung und Führung bei IT-Projekten aufgezeigt wurden, leitete der
Bundesrat eine Prüfung aller IKT-Grossprojekte ein. Dies reichte der
Geschäftsprüfungskommission des Ständerates allerdings noch nicht. Neben einer
Änderung des Finanzkontrollgesetzes forderte die GPK-SR mittels Postulat auch eine
Evaluation von Hermes 5, einer Projektmanagementmethode, die vom Bund
mitentwickelt und seit einiger Zeit auch bei IT-Projekten angewendet wird. Das
Postulat, das vom Bundesrat abgelehnt wurde, weil die Überprüfung von Hermes bereits
standardmässig vorgenommen werde, passierte die kleine Kammer mit 25 zu 3
Stimmen. Die Kantonsvertreterinnen und -vertreter folgten damit dem Argument der
GPK, dass mit einer Evaluation vor allem die Wirkung von Hermes 5 überprüft werden
soll. 20

POSTULAT
DATUM: 17.03.2015
MARC BÜHLMANN

Der Jahresbericht der Geschäftsprüfungskommissionen und der
Geschäftsprüfungsdelegation der eidgenössischen Räte (Jahresbericht GPK und
GPDel) gibt jeweils Auskunft über die von den Aufsichtskommissionen in einem Jahr
getätigten Kontrollen, deren Ergebnisse und daraus abgeleiteten Empfehlungen. Wie in
ihrem Jahresprogramm 2015 beschlossen, hatte sich die GPK 2015 auf die elektronische
Auszählung von Stimmen, die Auswirkungen der Freihandelsabkommen und die
Verwendung unterschiedlicher Bevölkerungsszenarien fokussiert. Aufgrund
verschiedener Ungereimtheiten im Beschaffungswesen (erwähnt wurden die Vorfälle im
SECO und im ASTRA), nahm die GPK-SR zudem eine Nachkontrolle in der Verwaltung
vor. Mit Nachkontrollen soll insbesondere untersucht werden, ob die jeweils von der
GPK abgegebenen Empfehlungen auch umgesetzt werden. 
Zahlreiche weitere Kontrollen wurden im Jahresbericht beschrieben, so etwa die
Protokollführung des Bundesrates, die Wahl des obersten Kaders durch den Bundesrat,
die Probleme mit der Anstellung externer Mitarbeiter und dem Beibezug externer
Experten oder die Cyber-Abwehr des Bundes. Auch der Bericht zu "Insieme" fand noch
einmal Eingang in die GPK-Berichterstattung. Man habe festgestellt, dass die
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden verbessert und die GPK gestärkt werden
müssten. 
In der Ständeratsdebatte wies der GPK-Kommissionspräsident Hans Stöckli (sp, BE)
darauf hin, dass man zwar vieles entdeckt habe, was nicht funktioniere, zugleich habe
man aber auch feststellen können, dass die Verwaltung sehr gut sei und eine insgesamt
sehr gute Arbeit leiste. Damit dies weiter der Fall sein könne, müsse sie gestärkt
werden. Auch im Nationalrat beschränkte sich die Debatte auf die Rapporte der
verschiedenen Kommissionssprecher. Alfred Heer (svp, ZH) forderte seine
Ratskolleginnen und -kollegen auf, sich bei der GPK zu melden, wenn sie Hinweise auf
unrechtmässiges Verhalten in der Verwaltung erhielten, Ida Glanzmann (cvp, LU) sprach
von spannenden Tätigkeiten der GPK und Yvonne Feri (sp, AG) bedankte sich bei den
Nationalrätinnen und Nationalräten dafür, dass sie noch da seien, obwohl der GPK-
Bericht nicht so interessant sei. Der Bericht wurde in beiden Kammern zur Kenntnis
genommen. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2016
MARC BÜHLMANN

Anfang September 2016 legte der Bundesrat einen Entwurf für eine Teilrevision des
Finanzkontrollgesetzes vor. Die Änderungen beruhten auf Forderungen, die 2014
mittels zweier gleichlautender Motionen von beiden Räten überwiesen worden waren.
Ursprung dieser Motionen war der Untersuchungsbericht der GPK beider Räte zum
abgebrochenen Informatikprojekt INSIEME. 
Mit der neuen Gesetzesgrundlage wurde eine Institutionalisierung der Zusammenarbeit
der EFK mit den GPK vorgenommen. Ziel war es, den Informationsfluss zu verbessern.
Findet die EFK Mängel, soll dies neu nicht nur innerhalb der Verwaltung besser
kommuniziert werden, auch die GPK soll die entsprechenden Prüfberichte automatisch
erhalten. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2016
MARC BÜHLMANN
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Die Vorlage sei «unspektakulär» und setze als sachgerechte Lösung die Forderungen
der GPK um, warb Finanzminister Ueli Maurer in der Wintersession 2016 im Ständerat
für die Revision. Das Geschäft gab in der Tat keinen Anlass zu Diskussionen und die
kleine Kammer nahm den Entwurf in der Gesamtabstimmung mit 39 zu 0 Stimmen an. 22

In ihrem Jahresbericht 2016 legten die GPK und die GPDel ihre Tätigkeit im
Berichtsjahr bei ausgewählten Themen dar. Die Aufsichtsbehörden hatten ihr
Augenmerk 2016 schwerpunktmässig auf die Inspektion zur Sistierung der
bodengestützten Luftverteidigung 2020 (BODLUV) gelegt. Der Bericht der Arbeitsgruppe
wurde auf Anfang 2017 erwartet. Darüber hinaus hatten die GPK im Berichtjahr
Rapporte zum Personal im diplomatischen Dienst und zur Qualität der
Verbundpartnerschaft in der Berufsbildung sowie eine Nachkontrolle zum Beizug von
Experten in der Verwaltung vorgelegt. Im vorgelegten Bericht wurden zudem
Untersuchungen beschrieben, die bisher nicht in einem spezifischen Bericht vorlagen.
So etwa die vorgeschlagenen Verbesserungen am Bundesverwaltungsgericht, die
Untersuchung über die Konsequenzen des Cyberangriffs auf die RUAG oder die
Evaluationen zu Auswirkungen von Freihandelsabkommen. Insgesamt hatten sich die
Mitglieder der GPK im Jahr 2016 laut Bericht zu 16 Plenar- und 60
Subkommissionssitzungen getroffen. Die GPDel hatte 17 Sitzungen durchgeführt. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.01.2017
MARC BÜHLMANN

Der Nationalrat diskutierte in der Frühjahrssession 2017 über die Teilrevision des
Finanzkontrollgesetzes. Eintreten wurde ohne Gegenantrag beschlossen. Zu reden gab
allerdings ein Minderheitsantrag Keller (svp, NW). Die Teilrevision sah vor, dass die EFK
selber entscheiden könne, wie sie über laufende Geschäfte informiert. Peter Keller
beanstandete im Namen seiner achtköpfigen Minderheit, dass die EFK in letzter Zeit mit
ihrer Kommunikation in die politische Debatte eingegriffen habe. Das gehe nicht an,
weshalb die Minderheit das Festhalten einer zurückhaltenden Kommunikation seitens
der Kontrollstelle fordere, wenn es um Geschäfte gehe, die sich noch in der
parlamentarischen Beratung befänden oder über die in einer Volksabstimmung
entschieden werde. 
Keller deutete dabei die Information der EFK im Vorfeld der Abstimmung zur
Unternehmenssteuerreform III an: Wenige Tage vor der Abstimmung informierte die
EFK, dass die Prognosen des Bundesrates hinsichtlich Folgekosten von Regulierungen
nicht immer korrekt seien. Die Forderung der Minderheit vermochte allerdings nur die
geschlossene SVP-Fraktion und 7 Mitglieder der FDP-Liberale Fraktion zu überzeugen.
Die restlichen 112 stimmenden Nationalrätinnen und Nationalräte schlossen sich der
Vorlage an, wie sie vom Ständerat überwiesen worden war. In der Gesamtabstimmung
hiess die grosse Kammer den Entwurf dann mit 187 zu 0 Stimmen (keine Enthaltungen)
gut.
Am Ende der Frühjahrssession gab es bei den Schlussabstimmungen weder im
Nationalrat (195 zu 0 Stimmen; 2 Enthaltungen) noch im Ständerat (45 zu 0 Stimmen;
keine Enthaltungen) Opposition gegen das revidierte Finanzkontrollgesetz. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2017
MARC BÜHLMANN

Hermes 5 ist eine Projektführungsmethode, die seit 2013 in der gesamten Verwaltung
des Bundes Anwendung findet. Mittels Postulat war der Bundesrat aufgefordert
worden, eine Evaluation von Hermes 5 durchzuführen. Der Bericht zu dieser Evaluation
wurde Ende Oktober 2017 vorgelegt. Der Bundesrat machte darin klar, dass Hermes
lediglich eine Methode sei, die Projektabläufe kläre, nicht aber für einen Projekterfolg
sorgen könne. Jedes Projekt sei einmalig und benötige spezifische Fähigkeiten der
Projektleitenden. Die Methode für eine Projektabwicklung zu evaluieren sei deshalb
schwierig, weil Projekterfolge oder -misserfolge nur schwer dieser Methodik
zuzuordnen seien. Freilich zeigten die Assessments einzelner Grossprojekte, dass
Hermes konsequent angewendet werde. Die Methode werde aufgrund von
Rückmeldungen auch kontinuierlich angepasst und ergänzt. Eine Evaluation von Hermes
erachte der Bundesrat deshalb als nicht zielführend. Die Ressourcen seien vielmehr in
die Projektassessments zu investieren. 25

BERICHT
DATUM: 25.10.2017
MARC BÜHLMANN
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Jeweils zu Beginn eines Jahres – und rechtzeitig auf die Frühjahrssession – legen die
GPK und die GPDel ihren gemeinsamen Jahresbericht vor, in welchem jeweils die
wichtigsten Kontrollen, deren Ergebnisse und daraus abgeleitete Empfehlungen
veröffentlicht werden. Im Berichtsjahr trafen sich die Mitglieder der GPK 85 Mal und
diejenigen der GPDel 12 Mal zu Sitzungen, um ihren Auftrag der Oberaufsicht über
Regierung und Verwaltung wahrzunehmen und zu überprüfen, ob die Bundesbehörden
im Sinne von Verfassung und Gesetz handelten. 
Im Jahresbericht 2017 wurden vor allem jene Untersuchungen beschrieben, zu denen
bisher nur wenig oder keine öffentlichen Informationen vorlagen. Gegenstand des
Berichts waren unter anderem das elektronische Gerichtsdossier, das
Informationssystem Verkehrszulassung (IVZ) des ASTRA oder eine Nachkontrolle des
Behördenverhaltens im Zusammenhang mit dem Rücktritt des ehemaligen
Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrand. Die Einführung eines elektronischen
Gerichtsdossiers gilt als eine der grossen Herausforderungen der kommenden Jahre
und soll eng von der GPK begleitet werden. Auch das Informatikprojekt IVZ gilt als
Schlüsselprojekt und wird deshalb laufend überprüft. Die GPK zeigte sich mit den
Entwicklungen insgesamt zufrieden. Ebenfalls als zufriedenstellend wurde bewertet,
dass der Bundesrat die im Nachgang des Rücktritts von Philipp Hildebrand aufgestellten
Empfehlungen weitestgehend umgesetzt habe. Weiter waren im Bericht erstmals auch
die laufenden Inspektionen aufgeführt, so etwa eine Untersuchung zu den
Bevölkerungsszenarien, zur Öffentlichkeitsarbeit des Bundes oder zu DNA-Analysen in
Strafverfahren. Themen, die 2017 besonders im Fokus standen – die intensiv
untersuchte Problematik bezüglich der Bürgschaften des Bundes für die
Hochseeschifffahrt, die Sistierung von BODLUV oder die Evaluationen der
parlamentarischen Verwaltungskontrolle – wurden im Bericht bewusst nur am Rande
erwähnt. Die Räte nahmen am 6. (Ständerat) bzw. am 7. März (Nationalrat) Kenntnis vom
Bericht. 26

BERICHT
DATUM: 30.01.2018
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession nahmen die Räte den Jahresbericht 2018 der GPK und der
GPDel zur Kenntnis. Die verschiedenen Kommissions- und
Subkommissionsvertretungen hoben in den Ratsdebatten die wichtigsten Tätigkeiten
der verschiedenen Oberaufsichtsgremien im Berichtsjahr hervor; darunter etwa die
Governance der bundesnahen Betriebe mit dem Cyberangriff auf die Ruag oder der
Buchhaltungspraxis der Postauto AG. Die GPK hatte sich 2018 auch für die Amtshilfe der
Eidgenössischen Steuerverwaltung interessiert, die Informationen an die USA geliefert
hatte, die Daten von Drittpersonen enthielten, ohne dass diese informiert worden
waren. Ein weiteres Thema war die Hochseeschifffahrts-Bürgschaft des Bundes. Zu
zahlreichen Themen hatten GPK und GPDel noch keine öffentlichen Informationen
abgegeben. Diese waren im Bericht ausführlich erwähnt. Darunter waren etwa die
Kriegsmaterialexporte, Cyberrisiken, Impfstoffmangel, die nukleare Sicherheit, die
Verzögerungen beim Bundesverwaltungsgericht oder die Einführung des elektronischen
Gerichtsdossiers. Die GPK habe zudem neue Inspektionen eingeleitet, worunter auch
eine Analyse zur Erfüllung von angenommenen Motionen und Postulaten vorgelegt
werden soll. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2019
MARC BÜHLMANN

In ihrem Jahresbericht 2019 fassten die GPK und die GPDel ihre Arbeiten zusammen.
Die GPK beider Kammern beaufsichtigen die Geschäftsführung des Bundesrats, der
Bundesverwaltung und der eidgenössischen Gerichte. Die GPDel – als ständiger
Ausschuss der beiden GPK – nimmt die Oberaufsicht der Aktivitäten des Bundes im
Bereich des zivilen und militärischen Nachrichtendienstes des Bundes wahr. 2019
traten beide Gremien in insgesamt 110 Plenar-, Subkommissions- oder
Arbeitsgruppensitzungen zusammen und publizierten 15 Untersuchungsberichte. 
Das Hauptaugenmerk lag 2019 laut Bericht auf Aspekten der Governance bundesnaher
Unternehmen, so etwa auf den Buchungsunregelmässigkeiten bei der Postauto Schweiz
AG, auf der Überwachung von Interessenbindungen von Verwaltungsräten in
bundesnahen Betrieben oder auf dem Cyberangriff auf die RUAG. Weiter befassten sich
die GPK etwa mit Kriegsmaterialexporten, mit den Geschäften der Pilatus-Werke mit
Saudi-Arabien, mit der Qualität der Daten, welche die Verwaltung im
Gesetzgebungsprozess und bei Abstimmungen zur Verfügung stellt, oder mit der
Struktur zur Migrationszusammenarbeit. Unterstützt von der PVK fokussierten die GPK
auch auf eine Nachkontrolle der Wahl des obersten Kaders durch den Bundesrat, auf
die Administrativ- und Disziplinaruntersuchungen in der Bundesverwaltung, auf die
DNA-Analyse in Strafverfahren, auf die Erfüllung angenommener Motionen und
Postulate sowie auf externe Mitarbeitende in der Bundesverwaltung. Im Bericht

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.03.2020
MARC BÜHLMANN
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kündigten die GPK zudem an, Inspektionen zur Geschäftsverteilung bei den
eidgenössischen Gerichten sowie auf das Aufsichtsverhältnis zwischen der AB-BA und
der Bundesanwaltschaft zu starten. 
Der Ständerat nahm in der Frühjahrssession Kenntnis vom Bericht. Die Kenntnisnahme
im Nationalrat konnte aufgrund des Abbruchs der ersten Session im Jahr 2020 wegen
der Corona-Epidemie nicht mehr stattfinden. 28

In der Sommersession 2020 nahm auch der Nationalrat – Covid-19 bedingt mit etwas
Verspätung – Kenntnis vom Jahresbericht 2019 der GPK und der GPDel. Nach den
Ausführungen der Kommissionssprecherin und der Kommissionssprecher – Manuela
Weichelt-Picard (al, ZG) für die Subkommission Gerichte/Bundesanwaltschaft, Erich
von Siebenthal (svp, BE) für die GPK und die GPDel global, Alfred Heer (svp, ZH) zu
Aspekten des Nachrichtendienstgesetzes und Nicolo Paganini (cvp, SG) für die
Subkommission EDA/VBS – wollte keine der Fraktionen die Parole ergreifen. Nur
Thomas Aeschi (svp, ZG) verlangte die Feststellung des nötigen Quorums von 101
anwesenden Parlamentsmitgliedern. Die Ratspräsidentin Isabelle Moret (fdp, VD) zählte
166 von 200 Mitgliedern, womit der Kenntnisnahme nichts im Weg stand. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2020
MARC BÜHLMANN

Ein System zum Management der Produktivität des Personals in der Bundesverwaltung
hatte Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) in einer 2018 eingereichten Motion gefordert. Damit
sollte die Produktivität erhöht und die dauernde Personalaufstockung gestoppt werden.
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung und betonte mit Verweis auf seine
Antwort zur Motion Burgherr (Mo. 18.3345), dass das neue Führungsmodell für die
Bundesverwaltung (NFB), das seit 2017 in Kraft sei, bereits einem von der Motion
verlangten System entspreche. Nachdem Bigler 2019 nicht mehr ins Parlament gewählt
worden war, übernahm zwar Albert Vitali (fdp, ZH) das Anliegen, jedoch wurde die
Motion nach dem Tod des Luzerner Freisinnigen 2020 zwei Jahre nach ihrer
Einreichung abgeschrieben. 30

MOTION
DATUM: 10.09.2020
MARC BÜHLMANN

Anfang 2020 legte die SPK-NR einen Umsetzungsvorschlag zur parlamentarischen
Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG) vor, mit der diese im Sinne des
Öffentlichkeitsprinzips gefordert hatte, dass der Zugang zu öffentlichen Dokumenten
zukünftig ohne Gebühren gewährt werden müsse. In ihrer Vorlage sah eine
Kommissionsmehrheit von 13 zu 8 Stimmen vor, Kostenfreiheit gesetzlich zu verankern,
aber bei einer «äusserst aufwändigen Bearbeitung» eines Gesuchs eine Gebühr von
maximal CHF 2'000 als Ausnahmeregel festzulegen. Man habe bei der Ausarbeitung des
Entwurfs festgestellt, dass die Departemente das Öffentlichkeitsprinzip sehr
unterschiedlich umsetzen würden. Zwar würde in den meisten Fällen auf eine Gebühr
verzichtet, wenn aber, wie in einzelnen Fällen vorgekommen, mehrere Tausend Franken
in Rechnung gestellt würden, käme dies einer Aushöhlung des Prinzips gleich, wonach
der Zugang zu amtlichen Dokumenten grundsätzlich kostenfrei sein müsse.  
Dies sahen in der Vernehmlassung, die zwischen Februar und Mai 2020 durchgeführt
wurde, auch die meisten Teilnehmenden so. Von den 51 Vernehmlassungsteilnehmern
seien 38 für den Entwurf, fünf dagegen und acht hätten keine Stellungnahme
abgegeben – so der Vernehmlassungsbericht. Zu den ablehnenden Teilnehmenden
gehörten der Kanton Appenzell Innerrhoden, die CVP und drei der 19 angefragten
Interessenorganisationen (economiesuisse, Swissmechanic, Swissmem). Die meisten
Teilnehmenden begrüssten eine gesetzliche Verankerung der Kostenlosigkeit und eine
Vereinheitlichung zwischen den Departementen. Die CVP sah hingegen aufgrund des
Umstands, dass in den allermeisten Fällen keine Gebühren erhoben werden, keinen
Regelungsbedarf. Economiesuisse und der Kanton Appenzell Innerrhoden stellten sich
ihrerseits gegen die Gebührenfreiheit, weil die Kosten für aufwändige Abklärungen
nicht von den jeweiligen Anfragenden, sondern der Allgemeinheit getragen werden
müssten. Geteilter Meinung waren die Vernehmlassungsteilnehmenden hinsichtlich
eines Maximalbetrags. Nicht nur die Höhe dieses Betrags war umstritten – den einen
war er zu hoch, den anderen zu tief –, sondern auch die Frage, ob er allen
Antragstellenden auferlegt werden soll, sorgte für Uneinigkeit. Der Kanton Tessin schlug
etwa für Medienschaffende, NGOs und die Wissenschaft Erlass- und
Reduktionsmöglichkeiten vor. Darüber hinaus war umstritten, ob im Gesetz überhaupt
ein spezifischer Betrag festgelegt werden soll.
Ende 2020 nahm der Bundesrat zum Entwurf Stellung. Er begrüsse den
Paradigmenwechsel im Sinne einer Verankerung der Kostenfreiheit im Gesetz. Dies
entspreche der gelebten Praxis. Auswertungen zeigten, dass in 97 Prozent aller

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2020
MARC BÜHLMANN
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Anfragen auf Gebühren verzichtet würde. Allerdings zeige sich auch, dass die Zahl der
Anfragen jedes Jahr zunehme. Dies sei einerseits erfreulich, weil sich das
Öffentlichkeitsprinzip etabliert zu haben scheine, andererseits sei dies aber auch mit
Mehraufwand für die Verwaltung verbunden. Insbesondere das BAG und Swissmedic
müssten sehr aufwändige Gesuche bearbeiten. Ein Dossier für ein Zulassungsverfahren
eines Medikaments beispielsweise könne «mehrere hundert Bundesordner» umfassen,
wurde in der bundesrätlichen Stellungnahme ausgeführt. Eine Ausnahmeregelung
werde deshalb ausdrücklich begrüsst. Allerdings unterstütze der Bundesrat die Idee,
dass im Gesetz kein fixer Betrag festgehalten werden solle. 31

Bundesverwaltung - Personal

Der Streit zwischen Bundesrat Stich und dem Parlament über die Pensionskasse des
Bundespersonals konnte noch nicht beigelegt werden. Anlass der Auseinandersetzung
bildeten sowohl die Führung, als auch die Probleme mit der Einführung der EDV und die
Ungewissheit über die finanzielle Situation. In einem Bundesbeschluss hatte das
Parlament Ende 1994 unter anderem festgehalten, dass der Bundesrat bis Ende 1997
revidierte Statuten vorlegen muss, welche eine Reduktion des technischen Defizits der
Kasse erlauben (BRG 94.070). Die Finanzdelegation beider Räte wiederholte in ihrem
Bericht an die Finanzkommissionen ihre Vorwürfe an die Pensionskasse und
bemängelte, dass keine Besserung eingetreten sei. Sie hielt insbesondere fest, dass die
Buchhaltung nicht ordnungsgemäss geführt werde und deshalb nicht belegt werden
könne, dass die in der Staatsrechnung ausgewiesenen Zahlen der Realität entsprechen
würden.

Im Sommer verlangte die CVP-Fraktion die Einsetzung einer parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) und reichte eine parlamentarischen Initiative Hess
(cvp, ZG; Pa.Iv. 95.412) ein. Diese wurde allerdings zurückgezogen, nachdem das Büro
beschlossen hatte, dem Parlament einen Bundesbeschluss zur Einsetzung einer PUK zu
beantragen (BRG 95.067). Dieser wurde in der Herbstsession 1995 dem Parlament
vorgelegt. Dagegen hatten sich die Fraktionen von SP und LdU/EVP ausgesprochen; eine
PUK sei überflüssig, weil die nötigen Unterlagen für eine Untersuchung durch eine
ständige Parlamentskommission vorliegen würden. Der Ständerat lehnte zuerst einen
Antrag seines Büros ab, vor dem Entscheid über die Einsetzung einer PUK von der
Finanzdelegation und der GPK einen Bericht erstellen zu lassen; dann stimmte er gegen
einen Nichteintretensantrag Onken (sp, TG) und für die Einsetzung einer PUK. Die aus je
fünf Mitgliedern beider Räte zusammengesetzte und von Ständerat Schiesser (fdp, GL)
präsidierte Kommission wurde am 6. Oktober gebildet. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.1995
HANS HIRTER

Die im Vorjahr auf Verlangen der CVP-Fraktion eingesetzte parlamentarische
Untersuchungskommission (PUK) zur Abklärung von Organisations- und
Führungsproblemen bei der Pensionskasse des Bundespersonals legte im Oktober
ihren ausführlichen Bericht vor. Sie hielt darin fest, dass nicht technische Probleme mit
dem EDV-System, sondern erhebliche Organisations- und Führungsdefizite die
Hauptursachen für die Missstände darstellten. Diese Defizite waren nach Ansicht der
PUK nicht bloss auf der Ebene der Pensionskasse angesiedelt, sondern auch bei der
Führung des Finanzdepartementes. Der Hauptverantwortliche für das Debakel ist für
die PUK eindeutig der im Herbst 1995 zurückgetretene sozialdemokratische Bundesrat
Stich. Vorgeworfen wurde ihm nicht nur eine verfehlte Personalpolitik bei der
Besetzung von Führungsstellen, sondern auch, es versäumt zu haben, rechtzeitig eine
Analyse und Reorganisation der Kasse in die Wege zu leiten, und auf Vorhaltungen aus
dem Parlament nicht oder abwiegelnd reagiert zu haben. Aber auch der
Gesamtbundesrat wurde von der Kritik nicht ausgenommen: aus Rücksicht auf den Chef
des EFD habe er seine Rolle als Oberaufsichtsgremium erst spät und auch dann bloss
zögerlich wahrgenommen.

Die SP-Spitze reagierte heftig auf die Anschuldigungen gegen ihren alt Bundesrat und
liess am Bericht und seinen Verfassern (darunter auch die SP-Abgeordneten Leemann,
ZH und Plattner, BS) kein gutes Haar. Parteipräsident Bodenmann warf dem Bericht vor,
dass er nichts Neues an den Tag gebracht habe und nur eine politische Racheaktion an
Stich darstelle.

Die beiden Parlamentskammern nahmen vom Bericht nach ausführlicher Diskussion
Kenntnis. Kritik kam wie bereits nach der Veröffentlichung von den Sozialdemokraten,

BERICHT
DATUM: 10.12.1996
HANS HIRTER
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welche die harte Wortwahl gegenüber Stich und die mangelnde Anerkennung seiner
Leistungen in anderen Bereichen bemängelten. Immerhin waren auch sie
einverstanden, dass das Parlament den Bericht zur Kenntnis nimmt. Die PUK hatte
zusätzlich zum Bericht fünf Postulate, drei Motionen und fünf parlamentarische
Initiativen formuliert, in welche sie 43 Empfehlungen verpackte. Diese verlangen
Änderungen einerseits bei der Struktur der Kasse und andererseits bei der Aufsicht
über die Kasse und sollen zudem eine Verbesserung der parlamentarischen Kontrolle
über die Bundesverwaltung insgesamt bringen. Diese Vorschläge fanden im Nationalrat
Zustimmung. Der Ständerat überwies sie ebenfalls; die Motion, welche die Einrichtung
einer Ombudsstelle für Fragen und Klagen der Versicherten forderte, allerdings nur in
Postulatsform. (Zur Vorbotschaft für das neue Bundespersonalgesetz siehe hier.) 33

Die Motion Feller (fdp, VD), die ein öffentliches Register über Interessenbindungen der
Verwaltung gefordert hätte, wurde zwar mit 77 zu 112 Stimmen relativ deutlich
abgelehnt, – der Waadtländer Freisinnige erhielt zwar fast alle Stimmen der SVP-, aber
nur einen kleinen Teil seiner eigenen Fraktion – eröffnete aber dennoch einen
interessanten Einblick in den unbestrittenen Einfluss der Bundesverwaltung auf die
Politik. Olivier Feller hatte ein Register gefordert, mit dem Transparenz über
Interessenbindungen bei jenen Bundesangestellten hätte hergestellt werden sollen, die
in die Vorbereitung politischer Entscheide involviert sind. Feller argumentierte, dass
wichtige Beamte die Möglichkeit hätten, Gesetzesentwürfen eine bestimmte
ideologische Ausrichtung zu geben. 
Ueli Maurer, der im Nationalrat die ablehnende Haltung des Bundesrats verteidigte,
bestritt dies nicht. Dies ergebe sich auch nur schon aus der sehr grossen Anzahl an
Vorstössen, die nicht vom Bundesrat selber, sondern von der Bundesverwaltung
beurteilt würden. Zwar entscheide die Regierung dann endgültig, aber der politische
Einfluss der Verwaltung habe in den letzten Jahren unbestritten zugenommen. Freilich
würde die Motion Feller an dieser Situation nichts ändern, da die Interessenbindungen
in der Regel bereits bekannt seien oder aber ohne Probleme nachgefragt werden
könnten – etwas, das der Motionär als zu aufwändig bezeichnet hatte. Man könne davon
ausgehen, dass die persönlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesrätinnen
und Bundesräte Parteimitglieder der entsprechenden Partei seien, so Maurer weiter.
Aus persönlicher Erfahrung könne er zudem sagen, dass «politisch anders tickende»
Mitarbeitende zwar ihre Haltung darlegten, aber noch nie versucht hätten, seine
Meinung zu beeinflussen. 34

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MARC BÜHLMANN

2014 hatte die GPK-SR in einem Bericht über externe Mitarbeitende der
Bundesverwaltung kritisiert, dass eine Strategie zur Anstellung externer Mitarbeitender
fehle. Rund 11 Prozent aller Verwaltungsmitarbeitenden seien Externe, die zudem meist
unangemessen und auf nicht öffentlich ausgeschriebene Stellen angestellt seien. Um
abzuklären, ob sich seit dem Bericht etwas gebessert habe, hatte die GPK-SR 2017 eine
Nachkontrolle angekündigt. Der entsprechende Bericht wurde Mitte November 2019
publiziert. Dort wurde festgehalten, dass sich hinsichtlich Strategie und Transparenz
einiges verbessert habe. So gebe es Weisungen zum Abschluss von
Personalverleihverträgen und im Budget sowie der Staatsrechnung seien Zahlen zu den
Kosten externer Mitarbeitender ausgewiesen. Allerdings bestehe nach wie vor ein
Verbesserungspotenzial, so der Bericht weiter. Es sei beispielsweise nicht nachprüfbar,
ob das Ziel von Einsparungen durch die Internalisierung von externen Mitarbeitenden in
die Bundesverwaltung erreicht worden sei. Insbesondere bei den Stellen, die eine hohe
Zahl Externer beschäftigten, brauche es Evaluationsinstrumente, um die Umsetzung der
Empfehlungen kontrollieren zu können. Der Einsatz externer Mitarbeitender solle
ferner ausdrücklich im Bundespersonalgesetz verankert werden. Um dieses Ziel
umzusetzen reichte die GPK-SR gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Berichts eine
Motion ein. 
In seiner Stellungnahme beantragte der Bundesrat die Ablehnung dieser Motion, weil es
weder notwendig noch sachgerecht sei, gesetzliche Bestimmungen für eine Aufgabe
festzulegen, die jede Dienststelle selber regeln müsse und die den Bezug von
Dienstleistungen betreffe: Die meisten externen Mitarbeitenden würden nach Bedarf
und für spezifische Aufgaben mit Leihverträgen angestellt. Die Vorgaben des
Bundesrates, externes Personal nur dann anzustellen, wenn intern die Ressourcen oder
die Expertise nicht vorhanden sind, würden zudem mittlerweile adäquat umgesetzt:
Lediglich 3.4 Prozent der zwischen 2016 und 2018 aufgrund extern beschaffter
Dienstleistungen anfallenden Kosten seien auf Personalleihverträge zurückzuführen. Die
Regelung dieser Weisungen im Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG)

MOTION
DATUM: 03.03.2020
MARC BÜHLMANN
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genüge vollauf. 
In der ständerätlichen Debatte während der Frühjahrssession 2020 ging es schliesslich
um ebendiese Frage der rechtlichen Grundlage für den Personalverleih. Während sich
Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) auf den Standpunkt stellte, dass das
Bundespersonalgesetz der richtige Ort für diese Regelung sei, setzte sich
Finanzminister Ueli Maurer für die bestehende Regelung im RVOG ein. Es handle sich
beim Personalverleih um eine externe Dienstleistung, die keiner zusätzlichen
gesetzlichen Grundlage bedürfe. Es sei zudem nicht nötig, für etwas eine Regelung zu
schaffen, das ohne Probleme funktioniere. Die Mehrheit des Rates sah dies allerdings
anders und nahm die Motion mit 32 zu 6 Stimmen bei 1 Enthaltung an. 35

«Der Inhalt dieser Motion ist problematisch», eröffnete Finanzminister Ueli Maurer sein
Plädoyer gegen den Vorstoss der GPK-SR, die gesetzliche Grundlagen für den Einsatz
externer Mitarbeitender forderte. Für Personalleihverträge gelte das Regierungs- und
Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) als Grundlage, so Maurer. Dies sei sachgerecht,
weil externes Personal ja nur befristet und zu den Bedingungen der jeweiligen Firma,
bei der es tätig sei, angestellt würde – und eben nicht zu Bedingungen des Bundes. Das
Bundespersonalgesetz, dessen Teilrevision von der Motion ja eigentlich gefordert
werde, sei folglich nicht der richtige Ort, um all die unterschiedlichen Bedingungen
externen Personals zu regeln. Darum würde mit der Annahme der Motion mehr
Unklarheit als Klarheit geschaffen. Die grosse Kammer war freilich – wie schon der
Ständerat zuvor – anderer Meinung und hiess die Motion mit 164 zu 9 Stimmen (3
Enthaltungen) deutlich gut. Die Kommissionssprecherinnen – Yvonne Feri (sp, AG) und
Isabelle Pasquier-Eichenberger (gp, GE) – hatten zuvor darauf hingewiesen, dass es aus
Sicht der GPK zweifelhaft sei, dass das RVOG ausreiche, um Personalleihverträge
auszustellen, bei denen externes Personal in einem Subordinationsverhältnis zum Bund
stehe. Diese «Pseudo-Mandate» müssten durch entsprechende gesetzliche Regelungen
verhindert werden. Den Auftrag dazu hatte der Bundesrat nun also von beiden
Kammern erhalten. 36

MOTION
DATUM: 30.10.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Zur Abklärung der Tätigkeiten der Nachrichtendienste, der Abwehr und der
Vorbereitung von Notstandsmassnahmen setzte das Parlament 1990 im EMD eine zweite
Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK-II) ein. Das Ratsbüro hatte zuerst
entsprechende Motionen der SP und der GP abgelehnt und beantragt, die mit weniger
Kompetenzen ausgestattete Geschäftsprüfungskommission mit den Abklärungen zu
beauftragen. Unter dem Eindruck neuer Enthüllungen namentlich über
Datensammlungen im Militärdepartement änderte es jedoch seine Meinung und sprach
sich ebenfalls für eine zweite Puk aus. Zu ihrem Präsidenten wurde Ständerat Carlo
Schmid (cvp, Al) gewählt. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.1990
HANS HIRTER

Die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte unterbreiteten dem Parlament eine
parlamentarische Initiative für die Schaffung einer Fachstelle für
Verwaltungskontrolle. Diese soll im Auftrag der GPK die Aufgabenerfüllung der
Verwaltung sowie die Wirkungen staatlichen Handelns untersuchen. Damit sie effizient
arbeiten kann, soll sie gegenüber der Verwaltung dieselben Rechte auf
Auskunftserteilung und Akteneinsicht erhalten wie die GPK. Die neue Stelle soll in die
Parlamentsdienste eingeordnet werden und ihr Leiter durch den Bundesrat — nach
Anhörung der Geschäftsprüfungskommissionen — gewählt werden. Der ursprüngliche
Plan einer gemeinsamen Stelle für Regierung und Parlament musste von den GPK nach
dem im Herbst 1989 erfolgten Entscheid des Bundesrates für die Schaffung einer
eigenen Fachstelle für Verwaltungskontrolle aufgegeben werden. Das Parlament
verabschiedete die Vorlage oppositionslos. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.1990
HANS HIRTER

Die in der Wintersession 1989 vom Parlament überwiesene Initiative der Puk I für einen
Ausbau der parlamentarischen Oberaufsicht über die Verwaltung fand im Berichtsjahr
eine Konkretisierung. Die GPK des Ständerates machte in Form einer ausformulierten
parlamentarischen Initiative den Vorschlag, das Geschäftsverkehrsgesetz in dem Sinn zu
ändern, dass die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) der beiden Räte mit einer
Zweidrittelsmehrheit auch gegen den Willen des Bundesrates auf der Herausgabe von
Akten und auf der Einvernahme von Beamten als Zeugen bestehen können. Damit

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.1990
HANS HIRTER

01.01.65 - 01.01.21 14ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



würden sie in speziellen Fällen dieselben Rechte erhalten wie eine Parlamentarische
Untersuchungskommission. Die von der Puk angeregte Schaffung einer speziellen
Delegation für derartige Fälle lehnte die GPK des Ständerates ab, da damit zwei Klassen
von Parlamentariern geschaffen würden. Der Bundesrat hatte sich sowohl in der Puk-
Debatte als auch in einer späteren Stellungnahme aus Gründen der Gewaltenteilung
und der Geheimhaltungsbedürfnisse gegen diesen generellen Ausbau der
parlamentarischen Kontrollbefugnisse ausgesprochen und lediglich eine Delegation für
Staatsschutzfragen befürwortet. 
. 39

Der Bundesrat blieb bei seiner ablehnenden Haltung zum Vorschlag der GPK für die
Bildung einer annähernd mit den Kompetenzen einer parlamentarischen
Untersuchungskommission ausgestatteten Delegation. Das Recht dieser Delegation,
die Offenlegung aller Akten auch gegen den Willen des Bundesrates durchzusetzen,
würde seiner Meinung nach den Meinungsbildungsprozess der Regierung und ihre
Stellung dem Parlament gegenüber zu sehr beeinträchtigen. Dem ursprünglichen
Anliegen der Puk EJPD, die Oberaufsicht über die Bundesanwaltschaft zu verbessern,
widersetzte sich der Bundesrat nicht. Er möchte aber, dass diese Aufgabe, wie von
einer parlamentarischen Initiative der Puk EMD vorgeschlagen, durch eine spezielle
Kommission der beiden Räte wahrgenommen wird. Bezüglich dieser als
Sicherheitsdelegation bezeichneten Spezialkommission brachte er gegenüber dem Puk-
Vorschlag zwei Einwände an: erstens müsse im Bereich der Nachrichtendienste die
Anonymität der Quellen gewährleistet bleiben und zweitens sollte die Delegation nicht
mehr als sechs Mitglieder umfassen. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.02.1991
HANS HIRTER

Das Parlament trug den Einwänden des Bundesrats nur in bezug auf die
Delegationsgrösse und einen Teil der Kompetenzen, nicht aber in bezug auf den
Aufgabenbereich Rechnung. Der Ständerat beschloss die Bildung einer ständigen aus je
drei Mitgliedern der Geschäftsprüfungskommissionen der beiden Räte gebildeten
Geschäftsprüfungsdelegation. Diese hat erstens den Dauerauftrag, die Tätigkeit im
Bereich des Staatsschutzes und der Nachrichtendienste zu überwachen. Zweitens
können ihr mit qualifiziertem Mehr (2/3) beider Geschäftsprüfungskommissionen
Aufträge zur näheren Untersuchung konkreter Fragen in anderen Verwaltungsbereichen
erteilt werden. Im Rahmen dieser Aufgaben sollen Beamte nicht nur als
Auskunftspersonen, sondern auch als Zeugen befragt und zur Herausgabe von Akten
verpflichtet werden können. Den Bedenken des Bundesrats im Hinblick auf sein
Funktionieren als Kollegialbehörde und seine freie Meinungsbildung wurde insofern
Rechnung getragen, als auf Einsicht in Akten hängiger Geschäfte, die seiner
unmittelbaren Meinungsbildung dienen, verzichtet wurde. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.1991
HANS HIRTER

Der Nationalrat wollte noch einen Schritt weiter gehen. Er beschloss gegen den
Widerstand von Bundesrat Koller, auch die Kompetenzen der GPK auszuweiten und das
Recht des Bundesrates, die Akteneinsicht zu verweigern, auf bestimmte Fälle (als
geheim klassierte Akten, Bundesratsprotokolle und im Bundesrat umstrittene Anträge
zu hängigen Geschäften) zu limitieren. Die Vertreter der kleinen Fraktionen und der SP
kämpften vergeblich für eine Vergrösserung der Delegation von sechs auf acht oder
neun Mitglieder, damit in ihr alle Fraktionen vertreten sein können. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER

In der Differenzbereinigung beschloss der Ständerat, die vom Nationalrat
verabschiedete Kompètenzerweiterung der GPK von der Frage der Schaffung einer
Geschäftsprüfungsdelegation abzutrennen, damit letztere zügig zu Ende beraten
werden kann. Der Nationalrat schloss sich diesem Vorgehen an. Bei den Kompetenzen
der Delegation setzte sich die vom Nationalrat vorgenommene Erweiterung durch, dass
nicht nur Beamte des Bundes, sondern auch Privatpersonen als Zeugen einvernommen
werden können. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.1991
HANS HIRTER
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Der Nationalrat nahm eine parlamentarische Initiative Bonny (fdp, BE) an, welche den
Rechtsschutz für Personen, welche von Ermittlungen durch parlamentarische
Untersuchungskommissionen in ihren Interessen unmittelbar betroffen sind, präziser
formulieren will. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.1992
HANS HIRTER

Um für die neuen Anforderungen gewappnet zu sein, welche an die parlamentarische
Oberaufsicht der Verwaltung gestellt werden, haben sich die
Geschäftsprüfungskommissionen der beiden Räte ein neues Leitbild gegeben. 45

ANDERES
DATUM: 16.09.1992
HANS HIRTER

In Erfüllung einer 1990 überwiesenen parlamentarischen Initiative der PUK EMD
beantragte eine Kommission des Nationalrats, dass während der Durchführung einer
parlamentarischen Untersuchung ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren in
derselben Sache nur mit dem Einverständnis der Parlamentskommission aufgenommen
oder weitergeführt werden kann. Damit soll der Vorrang der parlamentarischen
Untersuchung gewährleistet werden. Insbesondere geht es darum, dass die Exekutive
nicht mit einer eigenen Untersuchung die Ermittlungsarbeiten einer PUK behindern
kann. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.1994
HANS HIRTER

Der Bundesrat äusserte sich zum Vorschlag, wonach Ermittlungen einer PUK absoluten
Vorrang vor anderen Untersuchungen haben sollen und letztere nur mit dem
Einverständnis der PUK eröffnet werden dürfen. Er war grundsätzlich damit
einverstanden, beantragte aber, dass dies nur für disziplinar- und
administrativrechtliche, aus Gründen der Gewaltenteilung und des Föderalismus aber
nicht für strafrechtliche Verfahren gelten soll. Der Nationalrat liess sich davon nicht
überzeugen und übernahm die Anträge seiner Kommission. Er hielt zwar explizit fest,
dass die Einsetzung einer PUK die Durchführung von zivil- und administrativrechtlichen
Verfahren und strafrechtlichen Voruntersuchungen nicht verhindert. Aber, falls die
Ermittlungen PUK-relevante Bereiche betreffen, ist deren Aufnahme von der
Zustimmung der PUK abhängig. Laufende Verfahren müssen bis zum Abschluss der PUK-
Arbeiten unterbrochen werden. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.03.1995
HANS HIRTER

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats legte eine parlamentarische Initiative
für eine verbesserte Rechtsstellung der von Ermittlungen einer PUK Betroffenen vor.
Im Geschäftsverkehrsgesetz soll insbesondere festgehalten werden, dass
Auskunftspersonen einen Anwalt beiziehen dürfen und auf ihr
Aussageverweigerungsrecht aufmerksam gemacht werden müssen. Der Bundesrat
erklärte sich zwar mit der Stossrichtung des Vorschlags grundsätzlich einverstanden,
hatte aber doch einige Bedenken. So hielt er fest, dass eine PUK-Untersuchung immer
auf eine politische und nicht eine juristische Abklärung von Missständen ausgerichtet
sein müsse. Dem Schutz der Rechte der Betroffenen komme deshalb eine geringere
Bedeutung zu als bei einem Justizverfahren. So sei z.B. Bundesbeamten, die zur
Erfüllung ihrer Dienstpflichten befragt würden, kein Recht auf Aussageverweigerung
zuzugestehen. Die Staatspolitische Kommission nahm daraufhin einige Präzisierungen
vor, welche insbesondere festhalten, dass der Rechtsschutz von Betroffenen den
Handlungsspielraum einer PUK nicht wesentlich einengen und den Zweck einer
Untersuchung nicht beeinträchtigen dürfe. So soll die PUK über den Beizug eines
Anwalts entscheiden können. Diese Präzisierung fand im Nationalrat Zustimmung;
abgelehnt wurde hingegen die vorgeschlagene Einschränkung der Verteidigungsrechte
namentlich in bezug auf Akteneinsicht. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.03.1995
HANS HIRTER

Das Parlament nahm Kenntnis vom neuen Leitbild für die Arbeit und Organisation der
Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte. 49

ANDERES
DATUM: 22.06.1995
HANS HIRTER
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Der Ständerat folgte weitgehend der Version der grossen Kammer. Im Gegensatz zu
dieser entschied er jedoch, dass eine PUK nach Abschluss ihrer Arbeit zwar unter
bestimmten Umständen die Wiederaufnahme einer disziplinarischen oder
administrativen, nicht aber einer strafrechtlichen Untersuchung untersagen kann. Für
die Befürworter einer umfassenden Ermächtigung wäre diese Zusicherung des Schutzes
vor weiteren Verfahren ein gutes Mittel gewesen, um die Aufklärungsarbeit einer PUK zu
erleichtern. Nachdem der Nationalrat in dieser Frage nachgegeben hatte, konnten die
neuen Bestimmungen in der Herbstsession verabschiedet werden. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.1995
HANS HIRTER

Das Parlament verabschiedete nach langwieriger Differenzbereinigung eine Teilrevision
des Geschäftsverkehrsgesetzes, welche die Rechtsstellung der von PUK-Ermittlungen
Betroffenen verbessert. Die Vorlage war 1990 von Bonny (fdp, BE) mit einer
parlamentarischen Initiative initiiert worden. 51
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HANS HIRTER

In Zusammenhang mit den Untersuchungen des Parlaments über Organisations- und
Führungsprobleme bei der Pensionskasse des Bundes (PKB) hatte der Ständerat im
Vorjahr einer parlamentarischen Initiative der PUK PKB zugestimmt, welche eine
uneingeschränkte Wiederwählbarkeit der Mitglieder der Geschäftsprüfungs- und der
Finanzkommission des Ständerats forderte. Mit diesem Verzicht auf die vom
Ständeratsreglement vorgeschriebene Amtszeitbeschränkung von sechs Jahren könnte
gemäss den Antragstellern die gerade im Bereich der Oberaufsicht erforderliche
Kontinuität gewährleistet werden. Das Büro des Ständerates empfahl dem Rat nun -
analog zu den vom Nationalrat 1991 eingeführten Verhältnissen - die Aufhebung der
Amtszeitbeschränkung für alle ständigen Kommissionen. Trotz der Kritik von Cavadini
(lp, NE), dass damit einer unerwünschten Spezialisierung der Ratsmitglieder Vorschub
geleistet werde, hiess das Ratsplenum diese Neuerung mit 26 zu 7 Stimmen gut. 52
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